
Vertragsbedingungen der Tagesschule NMS Bern 

I. Organisatorische Rahmenbedingungen

1. Die Tagesschule wird jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 07:00 Uhr bis
08:00 Uhr und nach Unterrichtsende bis 18:00 Uhr angeboten.

2. Bei Anlässen der Schule (Ausflüge, Landschulwochen, Zusatzangebote, Feste, Feiern...), die im Laufe
des Schuljahres stattfinden, wird die Tagesschulzeit Ihres Kindes automatisch angepasst. Im Anschluss
an die speziellen Angebote gelten wieder die vertraglich geregelten Tagesschulzeiten. Besucht Ihr Kind
während der Tagesschule beispielsweise Nachhilfeunterricht oder ein Lerncoaching, muss die
angemeldete Tagesschulzeit dennoch bezahlt werden.

3. Die Tagesschule ist auch dafür gedacht, die Zeit zu überbrücken, bis ein Geschwister Schulschluss hat.
4. Die Modulzeiten sind einzuhalten. Ausnahmen: Elterngespräche oder Schulschluss von Geschwistern.
5. Wir essen am Mittag, an denen Ihr Kind keine Nachmittgasschule hat, im Bistro „le Pavillon“. Das

Frühstück wird im Tagesschulraum eingenommen.
6. Das Frühstück wird zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr, das Zvieri zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr

eingenommen. Schülerinnen und Schüler, die später Schulschluss haben, erhalten auch ein Zvieri.
7. Hausaufgaben werden in der Tagesschule zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr oder zwischen 16:00 Uhr

und 16:30 Uhr unter Aufsicht erledigt.
8. Die Verantwortung für den Schulweg obliegt bei den Eltern.
9. Erscheint ein Kind ohne Abmeldung nicht in der TS, obliegt die Verantwortung bei den Eltern.

II. Bedingungen bezüglich Anmeldung, Abmeldung und Kündigung

1. Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich.
2. Die Anmeldefrist ist einzuhalten. Eintritte in die NMS nach der Anmeldefrist werden individuell behandelt.

Die Leitung der Tagesschule entscheidet abschliessend.
3. Die angemeldeten Tagesschulzeiten sind verbindlich und werden verrechnet.
4. Bei Stundenplanänderungen im zweiten Semester werden die Tagesschulzeiten automatisch angepasst

und wir verrechnen die neuen Tagesschulzeiten. In dieser Situation brauchen wir von der gesetzlichen
Vertreterin oder vom gesetzlichen Vertreter keine schriftliche Anpassung. Falls das Kind aber im zweiten
Semester wegen der Stundenplanänderung nicht mehr in die Tagesschule kommt, gilt Ziffer II, Punkt 5.

5. Die angemeldeten Betreuungszeiten sind verbindlich und gelten kostenpflichtig für das gesamte
Schuljahr. Teil-/Kündigungen, Anmeldungen und Änderungen der Betreuungszeiten während des
Schuljahres sind nur in Ausnahmefällen möglich. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Eingang eines
vollständig ausgefüllten und begründeten Gesuchs mit Nachweis. Eine Bewilligung erfolgt in der Regel
bei folgenden Gründen: Finanzielle Schwierigkeiten, Austritt aus der Schule oder Wechsel der
Arbeitsstelle der Eltern. Die Prüfung dauert bis zu einem Monat.

6. Sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht, gilt eine Kündigung des
Ausbildungsvertrags mit der Schule NMS Bern (vgl. Allgemeine Vertragsbedingungen AV der NMS Bern)
zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls für die Tagesschule.

7. Bei Feiertagen (Auffahrt, Pfingstmontag, Zibelemärit, Weihnachten…) wird die Tagesschulzeit nicht
verrechnet.

III. Kosten

1. Der Tarif beträgt CHF 13.15 pro Tagesschulstunde.
2. Pro Schuljahr wird eine Einschreibegebühr von CHF 20.00 erhoben.
3. Pro Schuljahr verrechnen wir einen Materialunkostenbeitrag von CHF 60.00.
4. Bei Eingang eines Gesuchs (Neuanmeldung, Anpassung oder Kündigung) wird eine

Bearbeitungsgebühr erhoben:
• CHF 100.– pro Familie bei Neuanmeldungen
• CHF 40.– pro Familie bei einem bereits vorhandenen Vertrag (Anmeldung, Anpassung oder

Kündigung)
Für Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres neu in die Schule NMS 
Bern eintreten, entfällt diese Gebühr. 

5. Besucht Ihr Kind zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr die Tagesschule, verrechnen wir CHF 5.00 für das
Frühstück. Besucht Ihr Kind zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr die Tagesschule, verrechnen wir CHF
2.00 für die Zwischenverpflegung.

6. Die Kosten werden den Eltern in der Regel alle drei Monate in Rechnung gestellt.
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